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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt D. Wachsmuth, 
91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach
Verein-
barung,
Anmel-

dung bei Reinhard Schiller, 
94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte

Kuchta, 13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

Bürger für
Meckenheim

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Erftverband

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

16.30 - 18 Uhr 
Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 

Anmeldung bei 
Christine Müller, 

917 201
Nächste Sprechstunde: 

7. Dezember 2009

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: 28 30 oder
01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch 

im Monat 
von 8.30 - 12.00 Uhr 

sowie 13.00 - 15.30 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14 
Anmeldung:

02 28 - 28 08 471

Finanzamt
Sprechstunde des 

Finanzamtes St. Augustin:
Montag, 22. Februar,
8.30 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 15 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25, 

EG, Raum 1.14

Umweltmobil
Mittwoch, 16. Dezember

10.00 - 13.00 Uhr 
Klosterstraße 
(Marktplatz) 

14.30 - 18.00 Uhr 
Pater-Müller-Straße 

Parkplatz am Sportzentrum 
Info : 0 22 41 / 30 61 46

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
jeden Dienstag ab 14 Uhr
Reginahof, Bahnhofstraße
25, Eingang C, 1. Etage,

Zimmer 1.14,  
Anmeldung: 

02 28 - 94 93 09-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Montag, 30. November,
10.00 - 13.00 Uhr 

Klosterstraße (Marktplatz)
15.00 - 19.00 Uhr 
Siebengebirgsring 

Parkplatz am Sportzentrum
www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Montag: für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Einlassschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen.

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro  Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr-
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Die Besucher der Sauna können das Hallenfreizeitbad
zu den oben genannten Öffnungszeiten nutzen.

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, 917 - 490
Kindertreff (8-13 Jahre) :Montag - Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Jugendtreff (ab 14 Jahre): unterschiedliche Zeiten, 
Info unter: www.meckenheim.de

Im Ruhrfeld 16, 887 780
Montag, Donnerstag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr

Dipl.-Ing. Horst Baxpehler, 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Bereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

Der Finanzbereich ist aufgrund der Umstellung des
Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) mittwochs

geschlossen und telefonisch nicht erreichbar!

Anruf Sammeltaxi im Rhein Sieg Kreis
917-217
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Auf Veranlassung der Be-
zirksregierung Köln als Anhö-
rungsbehörde wird bekannt ge-
macht:

Planfeststellung gem. § 72 ff.
Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) i.V.m. § 18 ff. Allge-
meines Eisenbahngesetz
(AEG) für den Neubau der
Bahnübergangssicherungsan-
lage am Bahnübergang Busch-
weg in Meckenheim, Strecke
Bonn-Euskirchen, Bahn-km
13,887

Kurzbeschreibung des 
Bauvorhabens

Die DB ProjektBau GmbH
plant den Neubau der Bahnü-
bergangssicherungsanlage am
Bahnübergang Buschweg. Der
unbefestigte Forst- und Wirt-
schaftsweg Buschweg liegt zwi-
schen den Bahnhöfen Kotten-
forst und Meckenheim und
kreuzt höhengleich die Strecke
Bonn-Euskirchen.

Der Bahnübergang Buschweg
soll künftig nur noch von
Fußgängern und Radfahrern ge-
nutzt werden können, eine Que-
rung von Kfz-Verkehr soll künf-
tig nicht mehr möglich sein. Die
Zugänge zum Bahnübergang
sollen durch Poller abgesperrt
werden, westlich des Bahnü-
bergangs soll eine Wendemög-
lichkeit für Kfz geschaffen wer-
den. 

Es ist geplant, die bisher am
Bahnübergang vorhandene An-
rufschranke durch moderne
Technik zu ersetzen, vorgese-
hen sind Lichtzeichen, Fußweg-
schranken und eine Fußgänge-
rakustik. 

Einzelheiten des Bauvorha-
bens sind den ausgelegten Plan-
unterlagen zu entnehmen.

Offenlage der 
Planunterlagen

Das Eisenbahn-Bundesamt
hat bei der Bezirksregierung
Köln für das o.a. Bauvorhaben
die Durchführung des Planfest-
stellungsverfahrens beantragt.

Der Plan (Zeichnungen und
Erläuterungen) liegt

vom 30.11.2009 bis zum
29.12.2009 einschließlich

bei der Stadtverwaltung,
53340 Meckenheim, Bahnhof-
straße 22, Erdgeschoss Flur,
zwischen den Zimmern 0.33
und 0.34 während der Dienst-
stunden:

montags
von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr
und von 13:30 Uhr - 18:00 Uhr

dienstags, mittwochs 
und donnerstags
von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr
und von 13:30 Uhr - 16:30 Uhr

freitags
von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnah-
me aus.

Durch die Offenlage der Plan-
unterlagen erfolgt gleichzeitig
die Anhörung der Öffentlichkeit
zu den Umweltauswirkungen
des Bauvorhabens nach § 9 Abs.
1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung
(UVPG).

Hinweise zum 
Planfeststellungsverfahren

1. Jeder, dessen Belange durch
die Planung berührt werden,
kann bis spätestens zwei Wo-
chen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum
12.01.2010 einschließlich, bei
der Bezirksregierung Köln,
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln,
oder bei der Stadt Meckenheim,
Bahnhofstrasse 22, 53340 Me-
ckenheim, Einwendungen ge-

gen das Bauvorhaben schriftlich
oder zur Niederschrift erheben.
Nach Ablauf dieser Frist sind
Einwendungen ausgeschlossen
(§ 18a Nr. 7 Satz 3 AEG).

Die Erhebung einer fristge-
rechten Einwendung setzt vor-
aus, dass aus der Einwendung
zumindest der geltend ge-
machte Belang und die Art der
Beeinträchtigung hervorgehen,
die Einwendung unterschrieben
und mit einer den Mindestan-
forderungen entsprechenden,
lesbaren Anschrift versehen ist.
Einwendungen ohne diesen
Mindestinhalt sind unbeacht-
lich. 

Gem. § 3a VwVfG sind Ein-
wendungen, die per E-Mail er-
hoben werden, nur zulässig,
wenn sie mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen
sind. Eine Signierung mit einem
Pseudonym ist nicht zulässig.

Bei Einwendungen, die von
mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet
oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte einge-
reicht werden (gleichförmige
Eingaben), ist auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite
ein Unterzeichner mit Namen
und Anschrift als Vertreter der
übrigen Unterzeichner zu be-
zeichnen. Andernfalls können
diese Einwendungen un-
berücksichtigt bleiben.

2. Rechtzeitig erhobene Ein-
wendungen können in einem
Termin erörtert werden, der
noch ortsüblich bekannt ge-
macht wird. Diejenigen, die
fristgerechte Einwendungen er-
hoben haben bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen der
Vertreter, werden von dem Ter-
min gesondert benachrichtigt.
Sind mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, so kön-
nen sie durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden.
Bei Ausbleiben eines Beteilig-

ten in dem Erörterungstermin
kann auch ohne ihn verhandelt
werden.

3. Durch Einsichtnahme in die
Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen, Teilnahme am
Erörterungstermin oder Vertre-
terbestellung entstehende Ko-
sten werden nicht erstattet.

4. Entschädigungsansprüche,
soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht
in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behan-
delt.

5. Über die Einwendungen
wird nach Abschluss des An-
hörungsverfahrens, soweit sie
sich nicht in diesem erledigen,
durch die Planfeststellungs-
behörde (Eisenbahn-Bundes-
amt) entschieden. Die Zustel-
lung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die
Einwender kann durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind.

6. Die Nummern 1, 2, 3 und 5
gelten für die Anhörung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Bauvorhabens
nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes
über die Umweltverträglich-
keitsprüfung entsprechend.

7. Vom Beginn der Auslegung
des Planes tritt die Verände-
rungssperre nach § 19 AEG in
Kraft.

Meckenheim, den 18.11.2009
STADTMECKENHEIM

DER BÜRGERMEISTER
In Vertretung

Detlev Koch
Technischer Beigeordneter

Planfeststellung für den Neubau der
Bahnübergangssicherungsanlage am Bahnübergang Buschweg

Am Donnerstag,  3.12.2009,
findet um 19 Uhr eine Sitzung
des Ausschusses für Soziales
und Integration des Rates der
Stadt Meckenheim im Verwal-
tungsgebäude Im Ruhrfeld 16,
53340 Meckenheim, Sitzungs-
saal S 5, statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Bestellung eines 
Schriftführers

2. Verpflichtung der 
Ausschussmitglieder
3. Einwohnerfragestunde
4. Einwendungen gegen die 
Sitzungsniederschrift 
vom 01.10.2009
5. Anerkennung der 
Tagesordnung
6. Tagespflege in Meckenheim
7. Errichtung einer 
Seniorenvertretung
8. Einrichtung eines 
Bürgerbusses

9. Wohnen im Alter
10. Teilnahme an dem Projekt
"Landesprogramm Integration
unternehmen"
11. Anträge
12. Anfragen
12.1. Mündliche Anfragen
13. Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung
14. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschrift 
vom 01.10.2009

15. Anerkennung der 
Tagesordnung
16. Anträge
17. Anfragen
17.1. Mündliche Anfragen
18. Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sit-
zung sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner herzlich einge-
laden.

1. Sitzung des Ausschusses für Soziales und Integration 
des Rates der Stadt Meckenheim

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

in unserer Stadt werden Tag
für Tag großartige Leistungen
ehrenamtlich erbracht. Still und
meist im Hintergrund arbeiten
diejenigen, die sich dem Eh-
renamt verpflichtet fühlen. Sie
reden nicht viel, sondern han-
deln zum Wohle der Stadt, der
Gemeinschaft und im Dienste
des Nächsten. Ihr Einsatz und
ihr Ideenreichtum machen un-
sere Stadt erst zu einem Ort der
lebendigen Begegnung und des
sozialen Miteinanders.

Am 5. Dezember, dem "Inter-
nationalen Tag des Ehrenam-
tes", wollen wir uns bewusst
werden, welcher Einsatz tag-
täglich auf den Schultern der
ehrenamtlich Tätigen lastet. An
diesem Tag wollen wir die frei-
willige Arbeit aller ehrenamtlich
Engagierten würdigen und die
"Ehrennadel der Stadt Mecken-
heim" verleihen. Es handelt sich
dabei um eine kleine in Silber

gefasste Brosche mit einer ein-
gravierten Rose, die mit Gold
unterlegt ist. Gefertigt wurde
diese Auszeichnung von der
Meckenheimer Goldschmiedin
Heide Simm. Die Ehrennadel
wird in diesem Jahr zum neun-
ten Mal verliehen. Die ehren-
amtlich Tätigen, die diese Aus-
zeichnung erhalten, wurden
von Meckenheimer Bürgerin-
nen und Bürgern vorgeschla-
gen. Ich lade Sie zur diesjähri-
gen Verleihung der "Mecken-
heimer Ehrennadel" herzlich
ein. Sie findet statt am:

Samstag, 5. Dezember, 
um 18 Uhr

im Verwaltungsgebäude,
Im Ruhrfeld 16, 

53340 Meckenheim,
Sitzungssaal S1

Tag des Ehrenamtes
in Meckenheim

Schlüssel verloren? Porte-
monnaie oder Handy abhanden
oder gestohlen? Das Fundbüro
der Stadt Meckenheim hilft Ih-
nen gerne weiter. Hier wird von
Handys über Dokumente, Geld-
börsen und Schlüssel bis hin zu
Fahrrädern, ja sogar Hörgerä-
ten, alles gesammelt, was ver-
loren gehen kann.  Möglicher-
weise sind auch Ihre verloren
gegangenen oder auch gestoh-
lenen Gegenstände bei uns im
Fundbüro abgegeben worden.
In der Regel dauert es nach dem
Verlust einige Tage, bis das
Fundstück im Fundbüro ein-
trifft. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass Fundsachen oft
erst über die Polizei zur Stadt
gelangen. Sofern Hinweise auf
den Eigentümer vorhanden
sind, wird zunächst versucht,
Kontakt mit diesem aufzuneh-
men. Im September sind fol-
gende Fundräder beim Fund-
büro der Stadt Meckenheim ab-
gegeben worden:

zwei Kinderfahrräder, 

drei Herrenfahrräder 
und ein Damenfahrrad

Die Fundsachen werden sechs
Monate lang aufbewahrt und
können vom Eigentümer gegen
Vorlage eines Lichtbildauswei-
ses und nach eingehender
Überprüfung abgeholt werden.
Werden Fundsachen nicht in-
nerhalb von sechs Monaten ab-
geholt, dürfen sie versteigert
werden. In Meckenheim findet
zweimal jährlich eine Fundsa-
chenversteigerung statt. Im
Herbst  werden hauptsächlich
Fahrräder versteigert. Im Früh-
jahr werden neben Fahrrädern
auch weitere Fundsachen ver-
steigert. Hier können Sie Han-
dys, Brillen, Schmuck und noch
vieles mehr oft zu einem
Schnäppchenpreis ersteigern.
Bitte sprechen Sie Gabriele Lin-
den unter (0 22 25) 917-207
oder persönlich zu den Öff-

nungszeiten im
Bürgerservicezen-
trum, Bahnhofstr.
25, Eingang A an.

Städtisches Fundbüro im
Bürgerservicezentrum

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Verbraucherzentrale NRW
Mittwoch, 16. Dezember
ab 14 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energie
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Auf Veranlassung der Bezirks-
regierung Köln als Anhörungs-
behörde wird bekannt gemacht:

Planfeststellung gem. § 72 ff.
Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) i.V.m. § 18 ff. All-
gemeines Eisenbahngesetz
(AEG) für die Auflassung des
Bahnübergangs "Feldweg" in
Meckenheim, Strecke Bonn-
Euskirchen, Bahn km 17,989

Kurzbeschreibung des 
Bauvorhabens

Die DB ProjektBau GmbH
plant den Bahnübergang "Feld-
weg" zu schließen.

Der Bahnübergang kreuzt
höhengleich die Bahnstrecke
Bonn-Euskirchen und liegt
westlich von Meckenheim, zwi-
schen den Bahnhöfen Mecken-
heim und Rheinbach. Es handelt
sich um einen unbefestigten
Wirtschaftsweg für den land-
wirtschaftlichen Verkehr mit ei-
nem sehr geringen Kfz-Ver-
kehrsaufkommen. 

Um die Andienung der Felder
sicherzustellen, ist der Bau ei-
nes Wendehammers am beste-
henden Feldweg geplant. 

Einzelheiten des Bauvorha-

bens sind den ausgelegten Plan-
unterlagen zu entnehmen.

Offenlage der 
Planunterlagen

Das Eisenbahn-Bundesamt
hat bei der Bezirksregierung
Köln für das o.a. Bauvorhaben
die Durchführung des Planfest-
stellungsverfahrens beantragt.

Der Plan (Zeichnungen und
Erläuterungen) liegt

vom 30.11.2009 bis zum
29.12.2009 einschließlich

bei der Stadtverwaltung,
53340 Meckenheim, Bahnhof-
straße 22, Erdgeschoss Flur,
zwischen den Zimmern 0.33
und 0.34 während der Dienst-
stunden:

montags
von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr
und von 13:30 Uhr - 18:00 Uhr

dienstags, mittwochs 
und donnerstags
von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr 
und von13:30 Uhr - 16:30 Uhr

freitags
von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnah-
me aus.

Durch die Offenlage der Plan-
unterlagen erfolgt gleichzeitig
die Anhörung der Öffentlichkeit
zu den Umweltauswirkungen
des Bauvorhabens nach § 9 Abs.
1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung
(UVPG).

Hinweise zum 
Planfeststellungsverfahren

1. Jeder, dessen Belange durch
die Planung berührt werden,
kann bis spätestens zwei Wo-
chen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum
12.01.2010 einschließlich, bei
der Bezirksregierung Köln,
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln,
oder bei der Stadt Meckenheim,
Bahnhofstrasse 22, 53340 Me-
ckenheim, Einwendungen ge-
gen das Bauvorhaben schriftlich
oder zur Niederschrift erheben.
Nach Ablauf dieser Frist sind
Einwendungen ausgeschlossen
(§ 18a Nr. 7 Satz 3 AEG).

Die Erhebung einer fristge-
rechten Einwendung setzt vor-
aus, dass aus der Einwendung

zumindest der geltend ge-
machte Belang und die Art der
Beeinträchtigung hervorgehen,
die Einwendung unterschrie-
ben und mit einer den Min-
destanforderungen entspre-
chenden, lesbaren Anschrift
versehen ist. Einwendungen oh-
ne diesen Mindestinhalt sind
unbeachtlich. 

Gem. § 3a VwVfG sind Ein-
wendungen, die per E-Mail er-
hoben werden, nur zulässig,
wenn sie mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen
sind. Eine Signierung mit einem
Pseudonym ist nicht zulässig.

Bei Einwendungen, die von
mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet
oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte einge-
reicht werden (gleichförmige
Eingaben), ist auf jeder mit ei-
ner Unterschrift versehenen
Seite ein Unterzeichner mit Na-
men und Anschrift als Vertre-
ter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Andernfalls kön-
nen diese Einwendungen un-
berücksichtigt bleiben.

2. Rechtzeitig erhobene Ein-
wendungen können in einem

Termin erörtert werden, der
noch ortsüblich bekannt ge-
macht wird. Diejenigen, die
fristgerechte Einwendungen er-
hoben haben bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen der
Vertreter, werden von dem Ter-
min gesondert benachrichtigt.
Sind mehr als 50 Benachrich-
tigungen vorzunehmen, so kön-
nen sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Bei Ausbleiben eines Beteilig-
ten in dem Erörterungstermin
kann auch ohne ihn verhandelt
werden.

3. Durch Einsichtnahme in die
Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen, Teilnahme am
Erörterungstermin oder Vertre-
terbestellung entstehende Ko-
sten werden nicht erstattet.

4. Entschädigungsansprüche,
soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht
in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behan-
delt.

5. Über die Einwendungen
wird nach Abschluss des An-

hörungsverfahrens, soweit sie
sich nicht in diesem erledigen,
durch die Planfeststellungs-
behörde (Eisenbahn-Bundes-
amt) entschieden. Die Zustel-
lung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die
Einwender kann durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind.

6. Die Nummern 1, 2, 3 und 5
gelten für die Anhörung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Bauvorhabens
nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes
über die Umweltverträglich-
keitsprüfung entsprechend.

7. Vom Beginn der Auslegung
des Planes tritt die Verände-
rungssperre nach § 19 AEG in
Kraft.

Meckenheim, den 18.11.2009
STADT MECKENHEIM
DER BÜRGERMEISTER

In Vertretung
Detlev Koch

Technischer Beigeordneter

Planfeststellung für die Auflassung des 
Bahnübergangs „Feldweg“

Hinweis zur öffentlichen
Zustellung für Herrn Klaus
Dieter Hagen, Aktenzei-
chen: 60.2/01438/1973/UB-
16, zuletzt bekannte An-
schrift: Sankt Mary Street
9, Naxxar, Malta

Für Herrn Klaus Dieter Ha-
gen hängt in den Verwal-
tungsgebäuden Bahnhofstr.
22 und Bahnhofstr. 25 (Re-
ginahof) der Stadt Mecken-
heim eine Benachrichtigung
zwecks öffentlicher Zustel-
lung gemäß § 10 LZG (Lan-
deszustellungsgesetz NRW)
aus. Die Zustellungsbenach-
richtigung kann auch im Zim-
mer 0.30 (Stadtentwicklung;
Verwaltung/Bauaufsicht/
Baulasten) Bahnhofstr. 22 in
Empfang genommen wer-
den. Nach Ablauf von 2 Wo-
chen gilt die Benachrichti-
gung als öffentlich zugestellt.

Stadt Meckenheim
-Bauaufsicht-
Bahnhofstraße 22
53340 Meckenheim

Hinweis zur
öffentlichen
Zustellung
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30.09.2009 Blickpunkt 3

MKUSS Dezember 2009
Terminkalender der Stadt Meckenheim

Den nächsten MKUSS mit Terminen aus Meckenheim 
finden Sie in der BLICKPUNKT-Ausgabe 16. Dezember

Donnerstag, 3. Dezember
9.30 Uhr. Kath. Frauenge-
meinschaft St. Johannes der
Täufer: Besuch des Essener
Weihnachtsmarktes,Anmel-
dung 10 856, ab Bhf. Meck.
14 Uhr. Frauentreff: Singen,
Ort erfragen unter 37 02
15 Uhr. Frauentreff: Tanzen
macht Freu(n)de. Ort erfra-
gen unter 16 102
19.30 Uhr. Kolpingsfamilie:
Kolping-Stammtisch, Ge-
sprächsrunde über ein aktu-
elles Brennpunkt-Thema,
Restaurant "Zum Fässchen",
Hauptstr. 92

Freitag, 4. Dezember
4.12.-6.12. Meck. Verbund :
WeihnachtsmarktKirchplatz
Meckenheim. 6.12.: Verkaufs-
offener Sonntag, auch am
Neuen Markt 
19 Uhr.Heimatverein: Licht-
bildervortrag: Napoleons
Feldzug nach Moskau (1813)
An diesem Feldzug nahmen
Soldaten aus Meckenheim
teil, einige Namen sind be-
kannt. Der Eintritt ist frei. Do-
zent: H. W. Möser 700 191,
Kirchplatz 1

Samstag, 5. Dezember
14-18 Uhr.Kleintierzüchter-
verein R 249: Geflügelaus-
stellung, Kleintierzuchtanla-
ge Meck.
18 Uhr. Stadt Meckenheim:
Tag des Ehrenamtes – Ver-
gabe der Ehrennadel der
Stadt Meckenheim, Im Ruhr-
feld 16
18 Uhr. Kolpingsfamilie Me-
ckenheim 1867: Kolping-Ge-
denktag. Abendmesse, an-
schließend besinnliches Bei-
sammensein, Ehrung der Ju-
bilare, Pfarrsaal St. Johannes
der Täufer, Adolf-Kolping-Str.

Sonntag, 6. Dezember
10-16 Uhr.Kleintierzüchter-
verein R 249 : Geflügelaus-
stellung, Kleintierzuchtanla-
ge Meckenheim

Montag, 7. Dezember
15 Uhr. Frauentreff: Tanzen
macht Freu(n)de, Ort erfra-
gen unter 16 102
18 Uhr. Frauentreff: Qi Gong,
Ort erfragen unter 58 26
19.30 Uhr.Frauentreff: Brid-
ge, Ort erfragen unter 47 25

Donnerstag, 10. Dezember
15 Uhr. Frauentreff: Weih-
nachtsfeier, Anmeldung  un-

ter 14 555

Samstag, 12. Dezember
14-19 Uhr. Lüftelberger
Dorfgemeinschaft e.V.: 8.
Romantischer Weihnachts-
markt, auch 13.12. 11-19 Uhr,
Hof der Burg Lüftelberg

Sonntag, 13. Dezember
9.30 Uhr. Heimatverein: Ad-
ventswanderung mit Grün-
kohlessen, Ziel wird noch
festgelegt. Bitte Aushang in
unseren Schaukästen bzw. in
der Presse beachten. Wan-
derstrecke: ca. 15 km, Wan-
derzeit: 3,5 Std. Rucksack-
verpflegung, Einkehr unter-
wegs. Anmeldung bis Sonn-
tag, 6.12. bei Wanderführer
P. Brunn 73 59, ab Kirch-
platz
10-17 Uhr. Meckenheimer
Turn- und Schwimmverein
1892 e.V.: Volleyballweih-
nachtsturnier, Wettkampf-
halle
11-18 Uhr. Lampert Projekt
GmbH: Trödelmarkt, Neuer
Markt
13 Uhr. Heimatverein: Wan-
derung. Mit den Autos nach
Mayschoß. Von dort weiter
mit dem Ahr-Express nach Al-
tenahr. Dann Wanderung
zurück nach Mayschoß und
Schlusseinkehr im "Bahnsteig
1". Wanderstrecke: ca. 4 km,
Wanderzeit: 1,5 Stunden. Mit-
fahranteil: 2 Euro. Wander-
führer: M. Rudloff 10 671, 
ab Kirchplatz 
17 Uhr. Chorgemeinschaft
"Die Brücke", Pfarraus-
schuss St. Michael: Weih-
nachtssingen, Merler Dom
17 Uhr.Chöre der weiterfüh-
renden Schulen: Mecken-
heimer Weihnachtssingen,
Eintritt frei, PZ, Königsber-
ger Str. 30

Montag, 14. Dezember
18 Uhr. Frauentreff: Qi Gong,
Ort bitte erfragen 58 26
19 Uhr. ADFC , Aktiventref-
fen für Mitglieder und inter-
essierte Gäste, Krümmel´s Re-
staurant
19.30 Uhr.Frauentreff : Brid-
ge, Ort erfragen unter 47 25

verantwortlich: 
Stadt Meckenheim,  

Kultur, Ingrid Sönnert 
917-149  

ingrid.soennert@
meckenheim.de

09-48 kue Amtsblatt.qxd  24.11.2009  08:56  Seite 3


